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Sachverhalt: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow hat am 15.06.2022 die Aufstellung der 6. 
Änderung des Flächennutzungsplanes gefasst. Der Vorentwurf wurde in der Zeit vom 
08.08.2022 bis zum 09.09.2022 veröffentlicht. Zeitgleich fand die Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange statt.  
 
Als Ergebnis der Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung wurden 
keine wesentlichen Änderungen am Entwurf der Planung vorgenommen. 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow kann nun den Entwurfs- und 
Abwägungsbeschluss fassen und die Begründung inkl. Umweltbericht billigen. 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt, 
 
1. Die während der Beteiligung der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange, 

der Nachbargemeinden sowie der Öffentlichkeit zur 6. Änderung des 
Flächennutzungsplanes vorgebrachten Stellungnahmen wurden mit folgendem Ergebnis 
geprüft: s. Anlage. 

2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow billigt den anliegenden Entwurf der 6. 
Änderung des Flächennutzungsplanes sowie den Entwurf der zugehörigen Begründung 
inkl. Umweltbericht. Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 

3. Mit dem Entwurf der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes soll die förmliche 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 
durchgeführt werden. 

4. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 
 
X Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. 
x durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 10/51101/56255000 
 durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: 
 
 über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen 
 unvorhergesehen und 
 unabweisbar und  

 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen): 
 
 

Deckung gesichert durch 
 Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:  
 
 Keine finanziellen Auswirkungen. 

 

 

Anlage/n: 
1 Zierow_6.Ä_Übersichtskarte öffentlich 

 
2 Zierow_6. Ä F-Plan_Planteil_Entwurf öffentlich 

 
3 Zierow_6. Ä F-Plan_Begründung_Entwurf öffentlich 

 
4 Zierow_6. Ä F-Plan_Umweltbericht_Entwurf öffentlich 

 
5 Zierow_6. Ä F-Plan_Abwägung_Entwurf öffentlich 
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Übersichtskarte 

 
Auszug aus der digitalen toppgrafischen Karte, © GeoBasis DE/M-V 2025 
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Teil 1 - Begründung 
 
1. Einleitung 
 
1.1 Planungsanlass und Planungsziele 

 
Die Gemeinde Zierow verfügt über einen Flächennutzungsplan, der am 25.02.2004 
wirksam wurde. Der Flächennutzungsplan liegt aktuell i. d. F. der 5. Änderung vor.  
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow hat in ihrer Sitzung am 15.06.2022 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Neue Feuerwache Zierow“ im 
Regelverfahren mit einem zweitstufigen Beteiligungsverfahren beschlossen. Mit der 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 17 sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung einer Feuerwehrwache mit entsprechenden 
Nebenanlagen geschaffen werden. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 17 wird im wirksamen Flächennut-
zungsplan der Gemeinde Zierow aktuell als Grünflächen mit der Zweckbestimmung 
Sportplatz gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB dargestellt.  
 
Um dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB zu entsprechen, wird der Flä-
chennutzungsplan im Rahmen der 6. Änderung angepasst. Zukünftig wird ein Sonsti-
ges Sondergebiet mit der Gebietsbezeichnung „Feuerwehr“ gemäß § 11 BauNVO dar-
gestellt. 
 
Der Aufstellungsbeschluss für die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde 
durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow am 15.06.2022 gefasst.  
 
 
1.2 Plangrundlagen 

 
Planungsrechtliche Grundlagen für die Erarbeitung der Satzung sind: 
 

• der § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 27.10.2025 (BGBl. I Nr. 257); 

• die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsver-
ordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
03.07.2023 (BGBl. I S. 176); 

• die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I 
S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. I 
S. 189); 

• der § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2015; zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 18.03.2021 (GVOBl. M-V S. 130). 
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sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gültigen 
Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien. 
 
Die in der Satzung genannten Gesetze und Richtlinien können im Bauamt des Amtes 
Klützer Winkel, Schlossstraße 1, 23948 Klütz, während der Öffnungszeiten 
eingesehen werden. 
 
Als Plangrundlagen wurden die digitale topographische Karte im Maßstab 1:5 000 vom 
Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, © GeoBasis DE/ 
M-V 2023, ein Auszug aus dem Flächennutzungsplan in der Fassung der 5. Änderung 
sowie eigene Erhebungen genutzt.  
 
Des Weiteren wurde das Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg 
(RREP WM) vom 31. August 2011 berücksichtigt.  
 
Die verwendeten Planzeichen und die Erläuterungen orientieren sich am wirksamen 
Flächennutzungsplan i.d.F. der 5. Änderung der Gemeinde Zierow. Sämtliche Pla-
nungsinhalte und Erläuterungen der nicht von der vorliegenden Änderung betroffenen 
Teile des wirksamen Flächennutzungsplanes gelten uneingeschränkt weiterhin fort. 
 
 
1.3 Planverfahren 

 
Aufgrund des Umstandes, dass die geplante Änderung die Grundzüge der Planung 
berührt, wird die 6. Änderung des FNP im Regelverfahren nach Maßgabe der §§ 2 bis 
6a BauGB mit Umweltprüfung durchgeführt. 
Die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung fand vom 08.08.2022 bis zum 
09.09.2022 statt. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden in die Abwägung ein-
gestellt. Als Ergebnis der Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteili-
gung wurden keine wesentlichen Änderungen am Entwurf der Planung vorgenommen. 
 
 
2. Inhalte des Flächennutzungsplans 
 
Der Bereich der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Zierow befin-
det sich in der Gemarkung Zierow, Flur 1, auf dem Gelände des Sportplatzes in östli-
cher Ortsrandlage. 
Er umfasst eine Fläche von ca. 0,45 ha und wird wie folgt begrenzt: 
Im Norden:    durch Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Sportplatz“ 
Im Osten: durch Flächen für die Landwirtschaft  
Im Süden:   durch die Lindenstraße 
Im Westen:   durch die Bebauung am Amselweg 
 
Der Änderungsbereich betrifft eine Teilfläche des in Aufstellung befindlichen Bebau-
ungsplanes Nr. 17 „Neue Feuerwache Zierow“.  
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Abbildung 1: Luftbild des Plangebietes in der Gemeinde Zierow, © GeoBasis DE/M-V 2025 

 
 

 
Abbildung 2: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Zierow 
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Der wirksame FNP der Gemeinde Zierow enthält für den Änderungsbereich folgende 
Darstellung: 
- Grünflächen mit der Zweckbestimmung Sportplatz (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB). 
 
Nördlich grenzen Grünflächen mit der Zweckbestimmung Dauerkleingärten an den Än-
derungsbereich heran. Im Osten befinden sich Flächen für die Landwirtschaft. Südlich 
und westlich schließen Allgemeine Wohngebiete an den Änderungsbereich an.  
 
 
3. Ausweisungen der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
Die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplanes enthält für den Änderungsbe-
reich künftig folgende Darstellung: 
- Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ (§ 11 BauNVO). 
 
Begründung: 
Aufgrund der fehlenden Flächenverfügbarkeit am jetzigen Standort kann der Neubau 
der Feuerwehr Zierow nur an anderer Stelle realisiert werden. Nach einer Überprüfung 
von in Frage kommenden Standorten wurde in Abstimmung mit der Feuerwehr Zierow 
ein neuer Standort in östlicher Ortsrandlage des Hauptortes Zierow gefunden. Das 
Gelände wird zur Zeit als Sportplatz ohne regulären Spielbetrieb genutzt. Die Vorteile 
des Standortes liegen in der sofortigen Verfügbarkeit der gemeindeeigenen Fläche 
sowie in seiner verkehrsgünstigen Lage. 
Das Sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ soll die Entwick-
lung des neuen Standortes der Feuerwehr Zierow darstellen und sichern und Entwick-
lungen ermöglichen.  
Die Änderung des Flächennutzungsplanes stellt somit eine sinnvolle Korrektur dar.  
 
Auswirkungen durch Wegfall der bisherigen Nutzungsausrichtung 
Durch den Wegfall der bisherigen Flächenausweisung (hier: Grünflächen mit der 
Zweckbestimmung Sportplatz) rücken die Flächen des Sonstigen Sondergebietes di-
rekt an die südlich und westlich angrenzenden Wohnbauflächen heran. Dadurch ent-
steht eine potenzielle Konfliktplanung zwischen den südlich und westlich bestehenden 
Wohnbauflächen und den neu ausgewiesenen Flächen des Sonstigen Sondergebietes 
hinsichtlich der Lärmimmissionen, die von den Flächen des Sonstigen Sondergebietes 
ausgehen dürfen. 
Im Rahmen des parallellaufenden Planverfahrens des Bebauungsplanes Nr. 17 der 
Gemeinde Zierow wird intensiv auf den Immissionsschutz eingegangen. Ein entspre-
chendes Lärmschutzgutachten wurde erstellt und in Absprache mit der unteren Immis-
sionsschutzbehörde des Landkreises NWM wurden entsprechende Maßnahmen in die 
Planung übernommen. 
Der Wegfall der bisherigen Zwischennutzung einer Teilfläche des Änderungsbereiches 
als öffentlicher Parkplatz, wird durch die Errichtung einer neuen befestigten Stellplatz-
anlage zwischen der neuen Feuerwache und der westlich angrenzenden Sporthalle 
kompensiert. 
Da das Gelände des Sportplatzes aktuell ohne regulären Spielbetrieb ist und die ver-
bleibende Sportplatzfläche für die gemeindlichen Nutzungen ausreichend ist, hat die 
Verkleinerung des Sportplatzes keine negativen Auswirkungen auf soziale und sport-
liche Bedürfnisse der Bevölkerung. 
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4. Flächenbilanz 
 
Der Geltungsbereich der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst eine Flä-
che von rund 0,45 ha.  
 
Es ergibt sich folgende Flächenverteilung: 
 

Flächennutzung Flächengröße in m² 

Sonstiges Sondergebiet SO Feuerwehr 4 500 

Plangebiet – Gesamt  4 500 

Tab. 1: Flächenbilanz 

 
 
5. Immissionsschutz 
 
Aufgabe der Bauleitplanung im Hinblick auf den Immissionsschutz ist es, bereits auf 
der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung auf die Problematik der auf das Plange-
biet einwirkenden Immissionen bzw. von dem Plangebiet ausgehenden Emissionen 
einzugehen und diese nach Möglichkeit zu lösen. Hier ist insbesondere darauf zu ach-
ten, dem Trennungsgebot nach § 50 BImSchG zu entsprechen und schützenswerte 
sowie störungsintensive Nutzungen nicht in unmittelbarer räumlicher Nähe zu veror-
ten. Mit der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes werden neue potenziell in Kon-
flikt tretende Nutzungen in unmittelbarer räumlicher Nähe dargestellt. Ein entsprechen-
des Lärmschutzgutachten wurde erstellt und in Absprache mit der unteren Immissi-
onsschutzbehörde des Landkreises NWM wird die Alarmausfahrt der Feuerwehr mit 
einer Lichtsignalanlage gesichert. Für die Errichtung der notwendigen Lichtsignalan-
lage sind die erforderlichen Genehmigungen bei den zuständigen Fachbehörden ein-
zuholen. 
 
 
6. Erschließung 
 
Der Änderungsbereich der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes ist bereits über 
die Straße „Lindenstraße“ erschlossen und somit an das lokale und regionale Ver-
kehrsnetz angeschlossen. 
Die technische Erschließung des Änderungsbereiches wird in der Bauphase erfolgen. 
 
 
7. Planungskosten 
 
Die Planungskosten der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Zierow werden von der Gemeinde getragen.  
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8. Durchführungsrelevante Hinweise 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind von der geplanten Maßnahme keine Bau- 
und Bodendenkmale betroffen. Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige 
Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß § 11 Abs. 2 DSchG unverzüglich die 
untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen. Fund und Fundstelle sind bis zum 
Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denk-
malpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich hierfür sind der Ent-
decker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den 
Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der 
Anzeige. 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Geltungsbereich keine Altlastenver-
dachtsflächen bekannt. Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Be-
lastungen des Untergrundes (unnatürliche Verfärbungen bzw. Gerüche, Austritt ver-
unreinigter Flüssigkeiten, Ausgasungen, Altablagerungen) angetroffen, ist der Grund-
stücksbesitzer sowie die gemäß § 4 Abs. 3 und 6 Bundesbodenschutzgesetz 
(BBodSchG) genannten Personen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten 
Bodenaushubs verpflichtet. Auf die Anzeigepflicht bei der unteren Bodenschutzbe-
hörde des Landkreises wird hingewiesen. Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, Bau-
grunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen auf den Boden und den Unter-
grund zusätzlich auch für die Bauherren und die von ihnen mit der Durchführung dieser 
Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, Sachverständige und Untersuchungs-
stellen. Der Grundstücksbesitzer ist als Abfallbesitzer nach § 15 Kreislaufwirtschafts-
gesetz (KrWG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs ver-
pflichtet. 
 
Der Änderungsbereich ist als nicht kampfmittelbelastet bekannt. Es ist jedoch nicht 
auszuschließen, dass bei Tiefbaumaßnahmen Munitionsfunde auftreten können. Aus 
diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Soll-
ten bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefun-
den werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittel-
baren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrich-
tigen. Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hinzuzuziehen. 
 
 
 
 
 
 
Zierow, den .......................... 
                 Der Bürgermeister 
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1. Einleitung 

1.1 Allgemeines 

Der Umweltbericht als gesonderter Teil der Begründung, legt die Belange des Natur- 

und Umweltschutzes dar. Gemäß §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und 2 Abs. 4 Baugesetzbuch 

(BauGB) werden die Resultate der Umweltprüfung sowie nach § 1a Abs. 3 BauGB 

die Ergebnisse der Eingriffsregelung aufgezeigt. Innerhalb des Umweltberichtes wer-

den die ermittelten voraussichtlichen Umweltauswirkungen nach der Anlage 1 des 

BauGB beschrieben und bewertet. Die Belange des Umweltschutzes, einschließlich 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege, ergeben sich aus § 1 Abs. 6 Nr. 7 

BauGB; ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz sind in § 1a BauGB dargelegt. 

 

Nach § 2 a Nr. 2 BauGB sind im Umweltbericht die aufgrund der Umweltprüfung ge-

mäß § 2 Abs. 4 und der Anlage 1 zum BauGB ermittelten und bewerteten Belange 

des Umweltschutzes darzulegen. Als gesonderter Teil der Begründung ist der Um-

weltbericht zusammen mit der Flächennutzungsplanänderung öffentlich auszulegen. 

 

Die Gemeinde legt für jeden Flächennutzungsplan gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 2 BauGB 

den Umfang und Detaillierungsgrad der Untersuchungen im Umweltbericht fest. Die 

Umweltprüfung richtet sich nach dem aktuellen Wissensstand, anerkannten Prüfme-

thoden sowie nach Inhalt und Detailtiefe des Flächennutzungsplans (§ 2 Abs. 4 Satz 

3 BauGB). Daraus ergibt sich eine Begrenzung der Prüfungsdichte. Die Ergebnisse 

der Umweltprüfung sind gemäß § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in die Abwägung einzube-

ziehen. 

 

Die Aufstellung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelver-

fahren mit dem in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 17 der Gemeinde 

Zierow. Daher ist im folgenden Dokument der Änderungsbereich des Flächennut-

zungsplans mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplans gleichzusetzen. 

 

1.2 Inhalt und Ziel der Flächennutzungsplanänderung 

Mit der Erstellung des B-Plans Nr. 17 „Neue Feuerwache Zierow“ möchte die Ge-

meinde die planungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen, um auch in Zukunft ei-

nen ordnungsgemäßen Einsatz- und Übungsdienst zu gewährleisten. Die einzige 

Möglichkeit, die Feuerwache Zierow den personellen und feuerwehrtechnischen An-

forderungen anzupassen, ist ein Neubau. Aufgrund der fehlenden Flächenverfügbar-

keit kann der Neubau nur an einem anderen Standort realisiert werden.  

 

Hinweis: Aufgrund der parallel Bearbeitung der vorbereitenden und verbindlichen 

Bauleitplanung wird teilweise auf die Terminologie des Bebauungsplanes zurückge-

griffen, sofern hier schon vertiefende Erkenntnisse vorliegen. 
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Abbildung 1: Übersicht über die räumliche Lage des Vorhabengebietes, rotes Quadrat = Lage des 

Plangebietes. Kartengrundlage: Topografische Karte Kartenportal Umwelt M-V 2023. 

 

Da das Plangebiet im Flächennutzungsplan der Gemeinde als Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung Sportplatz ausgewiesen ist, bedarf es einer Änderung des Flä-

chennutzungsplanes um die Planungen der Gemeinde in Übereinstimmung zu brin-

gen. Das der Planung zugrunde liegende städtebauliche Konzept sieht die Errichtung 

eines Feuerwehrgebäudes mit den Funktionsbereichen Fahrzeughalle für 3 Fahr-

zeuge, Umkleide- und Sanitärräume, Büros sowie ein Schulungs- und Aufenthalts-

raum mit Küche vor. Zur Feuerwache gehören dem Feuerwehrgebäude auch die 

Stellplätze für die Einsatzkräfte, ein Waschplatz sowie ein kleiner Übungsplatz. Das 

Plankonzept beinhaltet die Festsetzung eines Sonstigen Sondergebietes mit der 

Zweckbestimmung „Feuerwehr“. Zulässig sind Gebäude und bauliche Anlagen, die 

dem Nutzungszweck der Feuerwehr dienen. In dem Feuerwehrgebäude sind auch 

Räumlichkeiten zulässig, die der Gemeinde zur Durchführung aller gemeindlichen 

und gesellschaftlichen Aufgaben, Veranstaltungen und Bildungsmaßnahmen dienen 

sowie dazugehörige Nebenanlagen innerhalb und außerhalb des Gebäudes. Weiter-

hin werden öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Spiel- und Sportflä-

che“ sowie Verkehrsflächen festgesetzt. Die funktionale Verbindung der Festwiese 

mit den Sanitärräumen und dem Küchenbereich mit Ein- und Ausgabebereichen ver-

bessert deutlich die Qualität von sozialen, gemeindlichen und kulturellen Veranstal-

tungen in diesem Bereich.  

 

1.3 Lage und Charakteristik des Änderungsbereichs 

Die Vorhabenfläche liegt im Osten der Ortslage Zierow nördlich der Straße „Am 

Grundbarg“, in der Gemeinde Zierow, im Landkreis Nordwestmecklenburg. Das Ge-

lände wird als Sportplatz ohne regulären Spielbetrieb genutzt. Die Vorteile des Stan-

dortes liegen in der sofortigen Verfügbarkeit der Fläche sowie in seiner verkehrs-

günstigen Lage. Da das Plangebiet eine Fläche von insg. ca. 12.352 m² umfasst, 
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wovon durch den Neubau der Feuerwache einschließlich der Nebenanlagen, Ver-

kehrs- und Grünflächen ca. 7.106 m² beansprucht werden, kann der Freizeitsport- 

und Spielbetrieb auf einer Fläche von ca. 5.246 m² aufrechterhalten bleiben. Eine be-

darfsgerechte Neuordnung der Flächennutzung ist Bestandteil des städtebaulichen 

Konzeptes. Die nähere Umgebung des Plangebietes ist vor allem geprägt durch die 

Wohnbebauung der Ortslage. Der Geltungsbereich umfasst Teilbereiche der Flurstü-

cke 219/8und 232/2 der Flur 1, Gemarkung Zierow. Die Plangebietsfläche grenzt im 

Süden an Wohnbebauung, im Norden und Osten an intensiv landwirtschaftlich ge-

nutzte Ackerflächen und im Westen an das Internat der beruflichen Schule des Land-

kreises Nordwestmecklenburg mit Sporthalle.  

 

Abbildung 2: Übersicht über die Lage des Plangebietes (rot). Kartengrundlage: Geoportal M-V 2023. 

 

1.4 Methodik der Umweltprüfung 

Der Umweltbericht beschreibt und bewertet die projektbedingten Auswirkungen auf 

Mensch, Natur und Umwelt einschließlich der entstehenden Wechselwirkungen ge-

mäß § 2 Abs. 4 BauGB. Grundlage der Analyse ist der Vergleich der geplanten Flä-

chennutzungen mit dem bestehenden Zustand. In einem ersten Schritt wird geprüft, 

ob und in welchem Maß relevante Schutzgüter durch die Planung beeinträchtigt wer-

den und ob diese Auswirkungen positiver oder negativer Natur sind. Anschließend 

erfolgt eine naturschutzfachliche und artenschutzrechtliche Bewertung dieser Effekte.  

Der Umweltbericht kann die Ergebnisse bereits erstellter Gutachten insbesondere ar-

tenschutzrechtliche Fachbeiträge, SPA- und FFH-Prüfungen sowie Gutachten zu 

Lärm und Lichtemissionen zur Grundlage haben. Die methodische Vorgehensweise 

erfolgt in der Regel verbal-argumentativ. 

 

Umweltrelevante Prüfkriterien und Schutzgüter entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 7 

BauGB: 
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• die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-
kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 
(§ 1 (6) Nr. 7a BauGB)  

• die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete (Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete) im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes – BNatSchG (§ 1 (6) Nr. 7b BauGB) 

• umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit so-
wie die Bevölkerung insgesamt (§ 1 (6) Nr. 7c BauGB) 

• umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter (§ 1 (6) 
Nr. 7d BauGB)  

• die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen 
und Abwässern (§ 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB) 

• die Nutzung der erneuerbaren Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie (§ 1 (6) Nr. 7f BauGB 

• die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbeson-
dere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts (§ 1 (6) Nr. 7g BauGB) 

• die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 
Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen 
Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten wer-
den (§ 1 (6) Nr. 7h BauGB) 

• die Wechselwirkungen zwischen den vorstehenden, d. h. in § 1 (6) Nr. 7a, c und 
d BauGB benannten Belangen des Umweltschutzes (§ 1 (6) Nr. 7i BauGB) 

 

Umweltrelevante Grundsätze und Prüfkriterien sowie Schutzgüter entsprechend § 1a 

BauGB 

• Mit Grund und Boden soll durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nach-
dichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung sparsam und scho-
nend umgegangen werden (§ 1a (2) Satz 1 BauGB). 

• Die Bodenversiegelung ist auf das notwendige Maß zu begrenzen (§ 1a (2) Satz 
1 BauGB). 

• Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur 
im notwendigen Umfang umgenutzt werden (§ 1a (2) Satz 2 BauGB). 

• Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem 
Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den 
Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden (§ 1a (5) Satz 1 BauGB). Die 
betreffenden Erfordernisse sind nach § 1a (3) Satz 2 BauGB in der Abwägung 
zu berücksichtigen und wurden mit der jüngsten Anpassung des Baugesetzbu-
ches im Katalog der Aufgaben der Bauleitplanung entsprechend § 1 (5) Satz 2 
BauGB ergänzt. Nunmehr sollen die Bauleitpläne entsprechend § 1 (5) Satz 2 
BauGB neben dem Beitrag, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die 
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch dem Kli-
maschutz und der Klimaanpassung dienen. 
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2. Ziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen 

2.1 Fachgesetze in der Schutzgutbetrachtung 

In der nachfolgenden Tabelle sind die zu beachtenden einschlägigen Fachgesetze, 

aufgeschlüsselt nach den im nachfolgenden Kapitel behandelten Schutzgütern, dar-

gestellt. 
    
Tabelle 1: Fachgesetzliche Vorgaben einzelner Schutzgüter 

Schutzgut Fachgesetzliche Vorgaben 

Mensch 
▪ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
▪ Verordnung zur Durchführung des BImSchG in der aktuellen Fas-

sung (BImSchV) 

Fläche ▪ Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Pflanzen und Tiere 

▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
▪ Naturschutzausführungsgesetz (NatSchAG M-V)  
▪ Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)  
▪ FFH-Richtlinie (FFH-RL) 
▪ Vogelschutz-Richtlinie (V-RL) 
▪ Waldschutzgesetz (LWaldG) 

Landschaft 
▪ BNatSchG  
▪ NatSchAG M-V 

Boden 
▪ BBodSchG  
▪ Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) 

Wasser 
▪ Landeswassergesetz M-V (LWaG M-V)  
▪ EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU WRRL)  
▪ Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (WHG)  

Klima/Luft 
▪ BImSchG 
▪ BImSchV 

Kultur- und  
Sachgüter 

▪ Denkmalschutzgesetz M-V (DSchG M-V) 

 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
Eingriffsregelung 
Für das Bebauungsplanverfahren ist die Eingriffsregelung nach § 1a Absatz 3 
BauGB in Verbindung mit dem Bundesnaturschutzgesetz (§§ 18 ff. BNatschG) zu be-
achten. Im Kapitel 5 erfolgt die Darstellung einer Eingriffsbilanzierung. Daraus abge-
leitet werden Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation dieser 
Eingriffe festgelegt. Mit § 12 Naturschutzausführungsgesetz (NatSchAG M-V) wer-
den die Eingriffe in Natur und Landschaft in Landesrecht übertragen. Die Eingriffs- 
und Ausgleichsdarstellung erfolgt auf der Grundlage der „Hinweise zur Eingriffsrege-
lung“ des Landes Mecklenburg-Vorpommern aus dem Jahr 2018. Die Umsetzung der 
Kompensationsmaßnahmen wird, sofern es sich um Maßnahmen innerhalb des 
Plangebietes handelt, durch Festsetzungen sichergestellt. Die externen Kompensati-
onsmaßnahmen werden über vertragliche Regelungen in Form von städtebaulichen 
Verträgen oder Verträgen mit beispielsweise Anbietern von Ökopunkten rechtlich 
verbindlich definiert. 
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Artenschutz 
Die §§ 44 und 45 des Bundesnaturschutzgesetzes regeln Vorschriften zum Umgang 
mit besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten. Demnach ist es unter anderem 
verboten, wildlebende Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten zu ver-
letzen, zu töten oder deren Entwicklungsformen zu beschädigen oder zu zerstören, 
streng geschützte Arten und europäische Vogelarten während bestimmter Zeiten er-
heblich zu stören oder Fortpflanzungs- und Ruhestätten der besonders geschützten 
Arten zu beschädigen oder zu zerstören. Für europäisch geschützte Arten gelten 
darüber hinaus bestimmte Bedingungen zum Erreichen von Verbotstatbeständen 
und möglichen Ausgleichsmaßnahmen. Sollten entsprechende Vorkommen festge-
stellt werden und durch das Vorhaben die im § 44 BNatSchG definierten Zugriffs- 
und Störungsverboten eintreten, kann die Planung von vorgezogenen Maßnahmen 
nach § 44 Abs. 5, eine artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 oder eine Befrei-
ung nach § 67 BNatSchG durch die oberste Naturschutzbehörde nötig werden. Die 
Beseitigung von Bäumen oder anderen Vegetationsbeständen hat nach den gesetzli-
chen Regelungen zum Schutz besonders geschützter Arten (insbes. Vögel) sowie 
aus Gründen des Artenschutzes außerhalb der Fortpflanzungsperiode (Anfang März 
bis Ende September) zu erfolgen (§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG). Unter bestimmten 
Voraussetzungen sind Befreiungen möglich. 
 

Naturschutzausführungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(NatSchAG M-V) 
 
Das seit dem 22. Februar 2010 geltende Naturschutzgesetz des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern (Naturschutzausführungsgesetz) ist das Gesetz des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes. 
 
Baumschutz 
Die §§ 18 und 19 NatSchAG M-V regeln den gesetzlichen Schutz von Einzelbäumen, 
Alleen und Baumreihen. 
 
Der § 18 NatSchAG M-V besagt, dass Bäume mit einem Stammumfang von mindes-
tens 100 Zentimetern, gemessen in einer Höhe von 1,30 Metern über dem Erdboden, 
gesetzlich geschützt sind. Des Weiteren werden folgende Ausnahmen definiert: 
- Bäume in Hausgärten, mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden und 

Buchen 
- Obstbäume, mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanie, 
- Pappeln im Innenbereich, 
- Bäume in Kleingartenanlagen im Sinne des Kleingartenrechts, 
- Wald im Sinne des Forstrechts, 
- Bäume in denkmalgeschützten Parkanlagen, sofern zwischen der unteren Na-

turschutzbehörde und der zuständigen Denkmalschutzbehörde einvernehmlich 
ein Konzept zur Pflege, Erhaltung und Entwicklung des Parkbaumbestands er-
stellt wurde. 

 
Der § 19 NatSchAG M-V besagt, dass Alleen und einseitige Baumreihen an öffentli-
chen oder privaten Verkehrsflächen und Feldwegen gesetzlich geschützt sind. Die 
Beseitigung von Alleen oder einseitigen Baumreihen sowie alle Handlungen, die zu 
deren Zerstörung, Beschädigung oder nachteiligen Veränderung führen können, sind 
verboten. Dies gilt nicht für die Pflege und Rekultivierung vorhandener Garten- und 
Parkanlagen entsprechend dem Denkmalschutzrecht. Ebenso werden jeweils die 
Regelungen zu Ausnahmetatbeständen dargestellt. 
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Biotopschutz 
Im § 20 NatSchAG M-V sind die gesetzlichen Grundlagen zu geschützten Biotopen 
verankert. Gemäß § 20 NatSchAG M-V sind alle Maßnahmen unzulässig, die zu ei-
ner Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustands oder 
sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen geschützter Biotope 
führen. Die gesetzlich geschützten Biotope sind in Anlage 2 zu diesem Paragraphen 
definiert und werden in Feucht-, Gewässer-, Trocken- und Gehölzbiotope unterglie-
dert. Weiterhin werden in § 20 NatSchAG M-V Ausnahmetatbestände beschrieben. 
 
Denkmalschutzgesetz MV (DSchG M-V) 
 
Bei Bauarbeiten können jederzeit archäologische Funde und Fundstellen entdeckt 
werden. Wer während der Baumaßnahmen Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile 
von Sachen (Funde) entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung 
gemäß § 2 Abs. 1 des DSchG M-V ein öffentliches Interesse besteht, hat dies unver-
züglich anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbei-
ten, den Grundeigentümer, zufälligen Zeugen, die den Wert des Gegenstandes er-
kennen. Die Anzeige hat gegenüber der unteren Denkmalschutzbehörde zu erfolgen. 
Sie leitet die Anzeige unverzüglich an die Denkmalfachbehörde weiter. Der Fund und 
die Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt 
fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens nach 
einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zu-
mutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des 
Denkmals dies erfordert - vgl. § 11 Abs. 1, 2, 3 DSchG M-V. Eine Beratung zur Ber-
gung und Dokumentation von Bodendenkmalen bietet die zuständige Untere Denk-
malschutzbehörde bzw. das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, Domhof 4/5, 
19055 Schwerin. 
 

2.2 Fachplanungen 

Nachfolgend werden die Zielaussagen der übergeordneten Fachplanungen hinsicht-
lich der regionalen Entwicklung für die Fläche des Bebauungsplans dargestellt. 
 

2.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm (LEP M-V) 

Im Landesraumentwicklungsprogramm wird die Gemeinde Zierow dem Stadt-Um-
land-Raum der Hansestadt Wismar zugeordnet und als Vorbehaltsgebiet für Land-
wirtschaft und Tourismus ausgewiesen. Diese Zielstellungen wurden im Regionalen 
Raumentwicklungsprogramm (RREP WM) übernommen und regionalspezifisch kon-
kretisiert und räumlich ausgeformt. 
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2.2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg  

Abbildung 3: Gesamtkarte (Ausschnitt) des RREP WM 2011 Lage des Vorhabengebietes: Schwarzer 
Pfeil. 

 
Das Plangebiet liegt im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg 
(RREP WM 2011) innerhalb eines Tourismusschwerpunktraums und eines Vorbe-
haltsgebiets der Landwirtschaft. Wesentlich in diesem Zusammenhang ist, dass das 
Plangebiet allerdings keine Agrarfläche, sondern einen Sportplatz beansprucht. 
 

2.2.3 Gutachterlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg  

Naturräumliche Gliederung 
 
Landschaftszone: Ostseeküstenland   (1) 
Großlandschaft:  Nordwestliches Hügelland  (10) 
Landschaftseinheit:  Wismarer Land und Insel Poel  (102) 
 
Es erfolgt eine Zusammenfassung der allgemeinen Darstellungen für die planungsre-
levanten Bereiche:  
 

 

Abbildung 4: links: Vorhaben im Zusammenhang mit der Schutzwürdigkeit der Arten und Lebens-
räume. Quelle: Textkarte 3 GLRP WM 2008; rechts: Vorhaben im Zusammenhang mit der Schutzwür-

digkeit des Landschaftsbildes. Quelle: Textkarte 8 GLRP WM 2008. 
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Gemäß Abbildung 4 befindet sich der geplante Vorhabenstandort in Randbereichen 
hoher bis sehr hoher Schutzwürdigkeit der Arten und Lebensräume (Niederungsbe-
reich Zierower Bach und Wismarbucht). Das Landschaftsbild wird mit mittleren (west-
lich) und sehr hohen (nördlich) Schutzwürdigkeiten bewertet. 
 

Abbildung 5: links: Vorhaben in Zusammenhang mit der Schutzwürdigkeit der Böden. Quelle: Text-
karte 4 GLRP WM 2008; rechts: Vorhaben im Zusammenhang mit der Schutzwürdigkeit der Frei-

räume. Quelle: Textkarte 9 GLRP WM 2008. 
 

Gemäß Abbildung 5 befindet sich der geplante Vorhabenstandort im Bereich mit mitt-
lerer bis hoher Schutzwürdigkeit des Bodens (Stufe 2). Das geplante Vorhaben befin-
det sich in Bezug auf den Freiraum in einem Übergangsbereich zwischen den Stufen 
1 (geringe Schutzwürdigkeit) im unmittelbaren Umfeld, Stufe 2 (mittlere Schutzwür-
digkeit) im Westen und Stufe 3 (hohe Schutzwürdigkeit) im Osten des Vorhabenge-
bietes. Die Lage des Plangebietes innerhalb der Ortslage Zierow führt zu keiner wei-
teren Zerschneidung bedeutender Freiräume. 

 

Abbildung 6: links: Vorhaben im Zusammenhang mit Arten und Lebensräumen. Quelle: Planungskarte 
Arten und Lebensräume GLRP WM 2008, rechts: Vorhaben im Zusammenhang mit geplanten Maß-

nahmen. Quelle: Planungskarte Maßnahmen GLRP WM 2008. 
 

Abbildung 6 verdeutlicht, dass im Umfeld des Vorhabens unterschiedliche Lebens-
räume vorhanden sind. Die Küste und die Zierower Bachniederung im Norden des 
Vorhabengebietes besitzt ein sehr hohes Arten- und Lebensraumpotential, vor allem 
als Schwerpunktvorkommen von Brut- und Rastvögeln mit europäischer Bedeutung. 
Das stark entwässerte und degradierte Moor westlich des Vorhabens wird zudem 
durchzogen von mehreren bedeutenden Fließgewässern mit z.T. stark vom Refe-
renzzustand abweichenden Strukturgütern, westlich daran grenzt ein Waldgebiet mit 
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deutlichen strukturellen Defiziten. Dementsprechend sind im Umfeld des Vorhabens 
Maßnahmen zur Regeneration entwässerter Moore, gestörter Naturhaushaltsfunktio-
nen naturferner Fließgewässerabschnitte, sowie die Beschränkung des Küstenab-
schnitts für den Wassersport aufgrund von FFH-Managementerfordernissen darge-
stellt. Die Umsetzung der Planinhalte steht nicht im Widerspruch zu den geplanten 
Maßnahmen.   
 

2.2.4 Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Zierow besitzt einen wirksamen Flächennutzungsplan in der 5. Ände-
rung. Wie in Abbildung 7 zu sehen ist, wird die Vorhabenfläche aktuell als Grünfläche 
mit der Zweckbestimmung „Sportplatz“ dargestellt. Mit Umsetzung der Planung geht 
die Änderung des Flächennutzungsplans einher, der im Parallelverfahren zu dem 
hier vorliegenden Bebauungsplan aufgestellt wird.  
 

 
Abbildung 7: Planausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Zierow 

 

2.2.5 Landschaftsplan 

Für die Gemeinde Zierow liegt kein Landschaftsplan vor. 
 

2.3 Schutzgebiete und Schutzobjekte 

2.3.1 Schutzgebiete 

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich folgende nationale Schutzgebiete: 
 

• Landschaftsschutzgebiet L 72b „Küstenlandschaft Wismar-West“, in einer Ent-
fernung von ca. 1.300 m südöstlich zum Plangebiet 

• Flächennaturdenkmal FND HWI 1 „Feuchtwiese Hoben“, in einer Entfernung 
von ca. 2.400 m südöstlich zum Plangebiet 

• Naturschutzgebiet Nr. „Insel Walfisch“, in einer Entfernung von ca. 3.700 m 
nordöstlich zum Plangebiet 
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• Naturschutzgebiet Nr. 126 „Fauler See – Rustwerder/Poel“, in einer Entfernung 
von ca. 4.400 m nördlich zum Plangebiet 

 
Entfernungs- und lagebedingt ist eine Beeinträchtigung der umgebenden nationalen 
Schutzgebiete durch die Planinhalte ausgeschlossen. Gleiches gilt für die im Nord-
westen befindlichen Natura 2000-Gebiete, das FFH- Gebiet DE 1934-302 „Wismar-
bucht“ und das SPA-Gebiet DE 1934-401 „Wismarbucht und Salzhaff“. Da der Be-
bauungsplan sich auf ein derzeit als Sportplatz genutztes Gebiet bezieht, wird nicht 
in relevante Lebensräume eingegriffen. Eine Beeinträchtigung der Natura 2000-Ge-
biete in ihren maßgeblichen Gebietsbestandteilen ist somit von vorneherein sicher 
auszuschließen. 
 

Abbildung 8: Europäische und nationale Schutzgebiete im Umfeld des Plangebietes (rot umrandet). 
Braun = EU-Vogelschutzgebiet, grün = Landschaftsschutzgebiet, rot = Naturschutzgebiet, violett = 

Flächennaturdenkmal. Kartengrundlage: Geoportal M-V 2023, erstellt mit QGIS 3.4.8. 

B17 
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2.3.2 Schutzobjekte 

Im Plangebiet bzw. daran angrenzend befinden sich gemäß Biotopkataster nachfol-
gend aufgeführte geschützte Biotope: 
 

 
Abbildung 7: Luftbild des von der Planung betroffenen Umfeldes mit Darstellung der geschützten Bio-

tope 
 

Tabelle 2: Biotope innerhalb des Untersuchungsraums 

Laufende 
Nummer 

Laufende 
Nummer im 
Landkreis 

Biotopname Gesetzesbegriff Fläche [m²] 

1 NWM10019 
permanentes Klein-

gewässer 
 

stehende Kleinge-
wässer, einschl. der 

Uferveg. 

3.171 
 

2 
NWM09715 

 

permanentes Klein-
gewässer, Torfstich 

 

Torfstiche, einschl. 
der Uferveg. 

2.724 

3 
NWM10018 

 

Feuchtwiesen. 
Riedkomplex süd-

lich von Zierow 

Seggen- und bin-
senreiche Naßwie-
sen; Röhrichtbe-
stände und Riede 

68.664 
 

4 
NWM10020 

 

permanentes Klein-
gewässer; Gehölz; 
Phragmites- Röh-

richt 
 

Stehende Kleinge-
wässer, einschl. der 

Ufervegetation 
3.123 

5 NWM10021 

permanentes Klein-
gewässer, Phrag-

mites-Röhricht; Ge-
hölz 

 

Stehende  
Kleingewässer 

17.717 
 

6 NWM10023 
permanentes Klein-
gewässer; Gehölz 

 

Stehende  
Kleingewässer; ein-
schl. der Ufervege-

tation 

3.010 
 

7 
NWM10024 

 

Baumgruppe; sons-
tiger Laubbaum; 

frisch-trocken 

Naturnahe  
Feldgehölze 

1.723 
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Laufende 
Nummer 

Laufende 
Nummer im 
Landkreis 

Biotopname Gesetzesbegriff Fläche [m²] 

8 
NWM09736 

 

Feldgehölz; Eiche; 
Esche;  

frisch-trocken 
 

Naturnahe  
Feldgehölze 

12.984 

9 NWM09734 
Salzgrünland nörd-

lich von Zierow 
 

Salzwiesen; Röh-
richtbestände und 

Riede 

46.268 
 

10 NWM09730 

Eschenfeuchtwald 
nördlich von Egge-

rstorf 
 

Naturnahe Bruch-, 
Sumpf- und Auwäl-

der 
54.689 

11 NWM09725 
Feuchtwiese östlich 

von Eggerstorf 
 

Seggen- und bin-
senreiche Naßwie-
sen; Verlandungs-
bereiche stehender 

Gewässer 

19.849 

12 NWM09718 
Erlensumpf nördlich 

von Landstorf 

Naturnahe Bruch-, 
Sumpf- und Auwäl-

der; Röhrichtbe-
stände und Riede 

3.526 

13 
NWM09716 

 

Feuchtweide östlich 
von Landstorf 

 

Seggen- und bin-
senreiche Nasswie-

sen 

18.315 
 

 
Innerhalb des Geltungsbereiches des B-Plan Nr. 17 befinden sich keine gesetzlich 
geschützten Biotope. Alle anderen Biotope, die als geschützt gelistet sind, befinden 
sich außerhalb des Plangebietes und deren Wirkzonen. Somit sind von der Umset-
zung des Vorhabens keine geschützten Biotope betroffen. 
 

2.3.3 Denkmale, Altlasten und Kampfmittel 

Im Geltungsbereich befinden sich nach bisherigem Kenntnisstand keine Bodendenk-
male. Sollten Bei Bauarbeiten archäologische Funde oder Fundstellen entdeckt wer-
den sind die Schritte gemäß Kapitel 2.1 „Fachgesetze in der Schutzgutbetrachtung“ 
zum Thema Denkmalschutzgesetz anzuwenden. Das Altlastenkataster für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern wird vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geolo-
gie Mecklenburg-Vorpommern anhand der Erfassung durch die Landräte der Land-
kreise und Oberbürgermeister/Bürgermeister der kreisfreien Städte geführt. Entspre-
chende Auskünfte aus dem Altlastenkataster sind dort erhältlich. Entsprechend den 
Angaben aus dem KGIS sind im Planungsgebiet keine Altlasten bzw. altlastenver-
dächtigen Flächen bekannt. Trotzdem ist deren Vorkommen nicht auszuschließen. 
Sollten konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine schädliche Bodenverände-
rung oder Altlast vorliegt, ist der Grundstückseigentümer verpflichtet dies unverzüg-
lich dem Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg als zuständiger Boden-
schutzbehörde mitzuteilen. Näheres dazu ist in der Begründung des Bebauungs-
plans Nr. 17 unter Kapitel 7.4 und 7.5 beschrieben. 
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3. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

3.1 Grundlagen und Methodik der Umweltprüfung 

Die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt auf Grundlage 
der im § 2 Abs. 4 BauGB genannten Aspekte. Entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 
1a BauGB wird für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchge-
führt, bei der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen unter Berücksich-
tigung der Anlage 1 (zu § 2 Abs. 4 sowie §§ 2a und 4c BauGB) ermittelt werden. 
 
Zunächst wird eine schutzgutbezogene Bestandsaufnahme des aktuellen Umweltzu-
stands (Basisszenario) vorgenommen. Darauf folgt eine Prognose zur Entwicklung 
des Umweltzustands sowohl bei Durchführung als auch bei Nichtdurchführung der 
Planung. Die Beschreibung der Umweltauswirkungen konzentriert sich insbesondere 
auf direkte Auswirkungen. Darüber hinaus werden – sofern sie erheblich sind und 
sich mit vertretbarem Aufwand feststellen lassen – auch indirekte, sekundäre, kumu-
lative, grenzüberschreitende, kurzfristige, mittelfristige, langfristige, vorübergehende, 
ständige sowie positive und negative Auswirkungen berücksichtigt. Der Umweltbe-
richt gilt nicht als unvollständig, wenn bestimmte Wirkungen – etwa grenzüberschrei-
tende Auswirkungen auf das Schutzgut Boden – nicht beschrieben werden, sofern 
sie sich im festgelegten Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nicht mit 
angemessenem Aufwand ermitteln lassen oder ihre Erfassung im Protokoll zur Fest-
legung von Umfang und Detaillierungsgrad nicht vorgesehen war. 
 

3.2 Schutzgut Mensch 

3.2.1 Bewertungskriterien 

• Lärm- und Lichtimmission 

• Visuelle Wahrnehmung 

• Erholungsnutzung und Versor-
gungsgrad 

• Wahrung gesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse 

(Veränderung der akustischen 
und lufthygienischen Belas-
tungssituation, Erschütterungen, 
Geruchsbelästigungen, gesund-
heitsgefährdende Altlasten) 

 
Das Schutzgut Mensch umfasst die Beurteilung der Aspekte Leben, Gesundheit und 
Wohlbefinden des Menschen. Die räumliche Erfassung der Umwelt für das Schutzgut 
Mensch orientiert sich an den Grunddaseinsfunktionen des Menschen - Wohnen, Ar-
beiten, Versorgung, Bildung, in Gemeinschaft leben und sich erholen. Diese Funktio-
nen werden überwiegend innerhalb von Siedlungsbereichen realisiert. Als Flächen 
mit freizeitrelevanter Infrastruktur innerhalb von Siedlungsräumen, die für die Erho-
lung der Wohnbevölkerung oder als Standort freizeitinfrastruktureller Einrichtungen 
Bedeutung haben, kommen Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, spezielle Freizeit-
anlagen (Sportplätze, Freibäder, etc.) sowie Flächen für die naturbezogene Erho-
lungsnutzung wie Wald- und Seengebiete, in Betracht. Für den Menschen werden 
Auswirkungen einer Planung bedeutsam, wenn sich Auswirkungen auf sein Woh-
numfeld und/oder die Erholungsfunktion in der Landschaft ergeben.  
 

3.2.2 Basisszenario 

Der Änderungsbereich übernimmt derzeit die Funktion einer öffentlichen Grünfläche 
mit Sportplatznutzung. Teilbereiche der Fläche werden als Parkplatz genutzt. Eine 
Wohn- oder Arbeitsfunktion geht vom Plangebiet derzeit nicht aus. Durch die Nutzun-
gen innerhalb des Änderungsbereichs ist nicht von Lärm- oder Lichtimmissionen aus-
zugehen. Die visuelle Wahrnehmung der Fläche ist durch die einreihige 
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Windschutzpflanzung geprägt, die den Änderungsbereich umgeben.  Darüber hinaus 
ist der Fläche keine besondere visuelle Bedeutung beizumessen, da es sich haupt-
sächlich um eine Grünfläche am Ortsrand handelt, die in Ackerland übergeht. Durch 
die Nutzung als Sportplatz ist eine Erholungsfunktion gegeben.  
 

3.2.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplans kann das Gelände mit der neuen 
Feuerwache einer Nutzung zugunsten der öffentlichen Sicherheit zugeführt werden. 
Die angrenzenden Nutzungen werden bei Realisierung der Planinhalte auch weiter-
hin nicht eingeschränkt oder anderweitig beeinflusst. Auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt, deren Er-
gebnisse in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 17 der Gemeinde Zierow auf-
gefasst werden. Die Erholungsfunktion bleibt durch die Festsetzung der nördlichen 
Teilfläche als öffentliche Grünfläche teilweise bestehen. Die visuelle Wahrnehmung 
der Fläche wird sich ändern, da die Windschutzpflanzung durch eine Hecke ersetzt 
wird. Die Hecke erfüllt weiterhin die Funktion der Sichtbegrenzung. 
 

3.2.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Änderung würde die Fläche weiterhin als Sportplatz ge-
nutzt werden und ihre Funktionen wie im Basisszenario beschrieben weiter ausüben.  
 

3.2.5 Bewertung – Schutzgut Mensch 

Mit Änderung des Flächennutzungsplans sind keine erheblich negativen Wirkungen 
auf das Schutzgut Mensch zu erwarten.  
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3.3 Schutzgut Tiere, Pflanzen sowie biologische Vielfalt 

3.3.1  Bewertungskriterien 

Pflanzen 

• Hemerobie (Einfluss menschlicher Nutzung) 

• Seltenheit/ Gefährdung 

• Vielfalt 

• Wiederherstellbarkeit Biotoptyp 

• Biotopverbund 
 
Tiere 

• Hemerobie (Einfluss menschlicher Nutzung) 

• Vorkommen gefährdeter Arten 

• Vielfalt der Tierarten 
 
Biologische Vielfalt 

• Biotopausstattung (Vielfalt innerhalb und zwischen Arten, Biologische Vielfalt, 
Vielfalt an Biotopen) 

 
Das Schutzgut Pflanzen, Tiere sowie biologische Vielfalt umfasst die Erfassung und 
Bewertung von Lebensräumen, Artenvorkommen sowie der strukturellen Vielfalt in-
nerhalb und zwischen Ökosystemen. Bewertet werden dabei insbesondere die 
Hemerobie (Grad der menschlichen Beeinflussung), die Vielfalt und Gefährdung von 
Arten und Biotopen sowie deren ökologische Wiederherstellbarkeit und Einbindung in 
den Biotopverbund. Im Hinblick auf die Pflanzenwelt erfolgt die Betrachtung unter an-
derem anhand der Vielfalt der Vegetationsstrukturen, der Seltenheit und Gefährdung 
einzelner Arten oder Biotoptypen sowie der Möglichkeit zur Wiederherstellung beein-
trächtigter Standorte. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Grad der Vorbelas-
tung durch menschliche Nutzung (Hemerobie) und der Rolle der jeweiligen Biotope 
innerhalb des regionalen Biotopverbunds. Für das Tierartenspektrum ist neben der 
allgemeinen Artenvielfalt vor allem das Vorkommen geschützter oder gefährdeter Ar-
ten von Bedeutung. Auch hier fließen der Hemerobiegrad sowie die Bedeutung des 
Untersuchungsraums als Lebens-, Fortpflanzungs- oder Rückzugsraum in die Be-
wertung ein. 
 
Die biologische Vielfalt als übergeordneter Bewertungsaspekt bezieht sich auf die 
Ausstattung mit verschiedenen Biotoptypen sowie auf die Vielfalt innerhalb und zwi-
schen Arten. Sie stellt einen zentralen Indikator für die Funktionsfähigkeit und Stabili-
tät von Ökosystemen dar. Auswirkungen einer Planung auf dieses Schutzgut sind 
insbesondere dann bedeutsam, wenn Lebensräume zerstört, zerschnitten oder in ih-
rer Funktion eingeschränkt werden, wenn Vorkommen geschützter Arten betroffen 
sind oder wenn die biologische Vielfalt durch eine Verarmung der Struktur- und Ar-
tenausstattung reduziert wird. 
 
Bei baulichen Planvorhaben sind artenschutzrechtliche Belange gemäß § 44 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu berücksichtigen. Dabei ist zu prüfen, ob das 
Vorhaben Auswirkungen auf europarechtlich geschützte Tier- und Pflanzenarten hat. 
Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter anderem verboten: 
 
 

• besonders geschützte Tiere zu fangen, zu verletzen oder zu töten, 
• ihre Entwicklungsformen zu beschädigen oder aus der Natur zu entnehmen, 
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• ihre Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu zerstören oder erheblich zu stören 
• sowie besonders geschützte Pflanzen zu entnehmen oder zu zerstören. 

 
Dabei gilt: Wird die ökologische Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (z. B. 
Brutplätze, Niststandorte, Überwinterungsquartiere) im räumlichen Zusammenhang 
dauerhaft verändert, kann ein Eingriff unter bestimmten Voraussetzungen zulässig 
sein. In solchen Fällen können vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zur Sicherung 
dieser Funktion erforderlich sein. 
 
Besondere Relevanz besitzen dabei: 
 

• Alle europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (Vogel-
schutz-RL), einschließlich regelmäßig auftretender Zugvögel gemäß Art. 4 
Abs. 2 Vogelschutz-RL, 

• Alle Tierarten des Anhangs IVa der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL), 
• Alle Pflanzenarten des Anhangs IVb der FFH-RL. 

 
Die Anwendung des § 44 BNatSchG dient der Umsetzung der europäischen Vorga-
ben aus der Vogelschutzrichtlinie und der FFH-Richtlinie. Daher ist im Rahmen der 
Bauleitplanung sicherzustellen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ver-
mieden oder – falls erforderlich – im Rahmen der artenschutzrechtlichen Ausnahme-
prüfung untersucht werden. Grundlage dabei kann ein artenschutzrechtlicher Fach-
beitrag oder eine SPA- bzw. FFH-Verträglichkeitsprüfung sein.  
 
Zur Erfassung der Arten wurde im Rahmen der artenschutzfachlichen Untersuchun-
gen, sowie zur Eingriffsbilanzierung eine Biotopkartierung durchgeführt. Diese ist in 
Kapitel 5 beschrieben und kann im Anhang gefunden werden. 
 

3.3.2  Basisszenario 

Pflanzen 
Im Bereich des gesamten Änderungsbereichs herrschen Siedlungsbiotope vor: 
 

• PZO   Sportplatz, 

• BWW  Windschutzpflanzung (Hybridpappeln) 

• PHZ  Siedlungshecke, 

• PEU  teilversiegelte Freifläche, 

• OVL  Straße 
 

Der Großteil des Änderungsbereichs stellt sich als Sportrasenfläche dar. Von der 
vollversiegelten Straße gibt es eine Einfahrt auf das Gebiet, gleich im südlichen Be-
reich des Änderungsbereichs befindet sich eine teilversiegelte Freifläche, die zum 
Parken genutzt wird. Entlang der Straße und als Abgrenzung zur Sporthalle bzw. 
zum Internat befinden sich im Geltungsbereich Siedlungshecken. Der Sportplatz wird 
zweiseitig von Windschutzpflanzungen eingegrenzt. Aufgrund der Nutzungen inner-
halb und außerhalb des Änderungsbereichs sind Vorkommen von seltenen und ge-
fährdeten Pflanzen ausgeschlossen. Die Anpflanzungen und Pflege der Siedlungsbi-
otope führen zu einer monotonen Pflanzen- und Biotopkulisse. Die Fläche des Ände-
rungsbereichs ist keinem Biotopverbund im weiteren Umfeld zuzuordnen. 
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Abbildung 8: Blick von der Südostecke auf das Plangebiet. Straße, Siedlungshecke, Sportrasen, im 
Hintergrund die Sporthalle. Foto: STADT LAND FLUSS 08.05.2020. 

 

Abbildung 9: Eine Windschutzpflanzung aus alten Hybridpappeln begrenzt den Sportplatz westlich 
und nördlich. Foto: STADT LAND FLUSS 08.05.2020. 
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Abbildung 10: Einreihige Unterpflanzung der Hybridpappeln der Windschutzpflanzung. Foto: STADT 
LAND FLUSS 08.05.2020. 

 
Tiere 
Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, welcher dem Umweltbericht der verbindlichen 
Bauleitplanung vorliegt, wird die Tiervielfalt im Änderungsbereich zusammenfassend 
beschrieben:  
 
Aufgrund der monotonen Biotopausstattung und der Lage in der Nähe von Störfakto-
ren des Siedlungsbereichs ist nicht mit einer Tiervielfalt zu rechnen. Säugetierarten, 
die dem besonderen Artenschutz unterliegen, sind im Hinblick auf die Planinhalte mit 
Ausnahme der Fledermausarten irrelevant, weil ausgehend von der vorhandenen Bi-
otopstruktur und siedlungsnahen Lage ein Vorhandensein auszuschließen ist. Inner-
halb des Plangebietes befinden sich keine geeigneten Wasser- und Landlebens-
räume für Amphibien. Innerhalb des Plangebietes befinden sich weiterhin keine ge-
eigneten Wasserlebensräume für Tiere mit aquatischen Lebensraumbezug wie 
Rundmäuler und Fische, Weichtiere und Säugetiere wie Biber, Fischotter und 
Schweinswal. Die im Plangebiet vorhandenen Biotope weichen erheblich von den 
Habitatansprüchen der Reptilien, Falter, Schmetterlinge, Libellen und geschützten 
Pflanzenarten ab. Für Arten welche einen Lebensraumbezug zu Gehölzen haben, 
wie Baum- und Buschbrüter können die Gehölze Habitatfunktionen erfüllen.  

 
Biologische Vielfalt 
§ 7 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG definiert die Biologische Vielfalt folgendermaßen: 
„Die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten einschließlich der innerartlichen Vielfalt so-
wie die Vielfalt an Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen.“ 
Aufgrund der monotonen Ausprägung im Siedlungsbereich ist sowohl die Pflanzen- 
als auch die Tiervielfalt als gering zu beschreiben.  
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3.3.3 Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Pflanzen - Geschützte Einzelbäume (§§ 18 und 19 NatSchAG MV) 
In der, den Änderungsbereich nach Norden und Osten begrenzenden, Windschutz-
pflanzung befinden sich alte (nicht heimische) Hybridpappeln mit Stammumfängen 
von > 1 m in 1,3 m Höhe über GOK. Diese sind demnach streng genommen gem. 
§18 NatSchAG MV geschützt. Viele der Pappeln weisen jedoch altersbedingt erhebli-
che Kronenschäden auf und bedürfen somit im Sinne der Gefahrenabwehr voraus-
sichtlich kurzfristig der Abnahme. Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ist 
die Umwandlung der Windschutzpflanzung in eine naturnahe Feldhecke als Aus-
gleichsmaßnahme vorgesehen. Dies wird im Umweltbericht zum B-Plan Nr. 17 der 
Gemeinde Zierow näher dargelegt.  
 
Tiere 
Auf Grundlage der 2020 durchgeführten Geländebegehung und der daraus abgelei-
teten Potentialeinschätzung im Zusammenhang mit dem verbindlichen Bauleitplan 
Nr. 17 ist mit dem Eintritt von Verbotstatbeständen im Sinne von § 44 BNatSchG im 
Zuge der Planumsetzung nicht zu rechnen, wenn im Zuge der vorgesehenen Bau-
maßnahmen zum Schutz von gebäudebewohnenden Vogelarten und Fledermäusen 
artenschutzrechtliche Maßnahmen ergriffen werden. Diese sind im artenschutzrecht-
lichen Fachbeitrag detailliert beschreiben. 
 
Biologische Vielfalt 
Mit der Änderung des Flächennutzungsplans ist nicht mit einer Beeinträchtigung der 
biologischen Vielfalt zu rechnen. Diese ist angesichts des aktuellen, artenarmen Sta-
tus der beanspruchten Fläche (überwiegend intensiv gepflegter, artenarmer Sportra-
sen) derzeit ohnehin als gering einzustufen und erfährt insofern keine negative Be-
einträchtigung.  
 

3.3.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung  

Ohne Änderung des Flächennutzungsplans ist davon auszugehen, dass die vorhan-
denen vielfältigen Nutzungen durch den Menschen (Sport, Parken) beibehalten wer-
den. Die Pappeln in der Windschutzpflanzung sind altersbedingt bereits abgängig 
bzw. weisen z.T. erhebliche Kronenschäden auf. Im Zuge der Gefahrenabwehr be-
dürfen diese voraussichtlich kurzfristig der Abnahme. 
 

3.3.5 Bewertung – Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Mit Änderung des Flächennutzungsplans ist nicht mit erheblichen oder negativen 
Einflüssen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt zu rechnen. 
Eine ausführliche Untersuchung, Bewertung und Bilanzierung der Einflüsse auf das 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt erfolgt auf Ebene der verbindlichen 
Bauleiplanung. 
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3.4 Schutzgut Boden 

3.4.1  Bewertungskriterien 

• Filter- und Pufferfunktion 

• Lebensraum für Tiere und Pflanzen 

• Wertvoller Boden, Kulturgut 

• Anthropogene Beeinträchtigungen 

• Altlasten 
 
Der Boden erfüllt im Natur- und Landschaftshaushalt sowie im Stoffkreislauf zentrale 
Funktionen. Er wirkt als Filter, Speicher und Puffer für Wasser, Luft und Nährstoffe 
und trägt zur Umwandlung von Stoffen bei. Zudem stellt er einen wichtigen Lebens-
raum für Pflanzenwurzeln, Mikroorganismen und Bodentiere dar. Die physikalischen 
und chemischen Eigenschaften des Bodens – wie Substratzusammensetzung, Hu-
musgehalt und Wasserhaushalt – beeinflussen maßgeblich die Ausprägung der na-
türlichen Vegetation und die Standortqualität. Nach § 2 Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) hat der Boden darüber hinaus eine bedeutende Funktion für den Men-
schen: als Produktionsgrundlage für die Landwirtschaft, als Standort für Siedlung und 
Infrastruktur sowie als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte (z. B. durch Boden-
funde oder geologische Schichten). Die anthropogene Beeinflussung des Bodens – 
etwa durch Versiegelung, Erosion, Verdichtung oder Schadstoffeinträge – kann diese 
Funktionen erheblich beeinträchtigen. Auch potenzielle oder bestehende Altlasten 
und schädliche Bodenveränderungen sind im Rahmen der Planung zu berücksichti-
gen, da sie Risiken für Umwelt und Gesundheit darstellen können. 
 

3.4.2  Basisszenario 

Der Änderungsbereich ist in den weichseleiszeitlichen Geschiebelehm und –mergel 
der Grundmoräne lokalisiert. Der Vorhabenstandort ist geprägt von der Bodengesell-
schaft Nr. 22 „Tieflehm-/Lehm-Parabraunerde-Pseudogley (Braunstaugley)/ Pseu-
dogley (Staugley)/ Gley auf Grundmoränen mäßiger bis starker Stauwasser- 
und/oder Grundwassereinfluss und flachwelligem bis kuppigen Gelände.  
 
Innerhalb des Änderungsbereichs sind keine Altlasten, Kampfmittel oder Denkmale 
bekannt. Der Änderungsbereich beansprucht bereits unter Nutzung stehende Flä-
chen (Sportplatz), dessen Untergrund bereits anthropogen beeinflusst, damit sind 
Vorkommen seltener oder/und besonders schützenswerter Bodengesellschaften aus-
geschlossen. 
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Abbildung 11: Geplanter Standort (Pfeil) im Kontext der geologischen Oberfläche. Kartengrundlage: 
Geologische Karte von Mecklenburg-Vorpommern 1994, M 1:500.000 © LUNG M-V Güstrow; 

verkleinerter Ausschnitt. 

 

Abbildung 12: Geplanter Standort (Pfeil) im Kontext der anstehenden Bodengesellschaften. Karten-
grundlage: Bodenübersichtskarte von Mecklenburg-Vorpommern, M 1:500.000 © LUNG M-V Güstrow; 

verkleinerter Ausschnitt. 

 

3.4.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Es erfolgt die Nachnutzung eines bereits vorbelasteten Standortes. Es wird dem 
Grundsatz vom sparsamen Umgang mit Grund und Boden gefolgt (§ 1a (2) Satz 1 
BauGB). Zusätzlichen Versiegelungen werden im Rahmen der Eingriffsbilanzierung 
im verbindlichen Bauleitplan berücksichtigt. Die Wirksamkeit der Bodenfunktion nach 
§ 2 des Bundesbodenschutzgesetztes (BBodSchG) im Plangebiet unter Berücksichti-
gung vorhandener Beeinträchtigungen ist nachfolgend zusammengefasst.  
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Tabelle 3: Bodenfunktionen gemäß § 2 BBodSchG und ihre Wirksamkeit am Vorhabenstandort 

Bodenfunktion nach § 2 BBodSchG Wirksamkeit im Untersuchungsgebiet 

1. Natürliche Funktion als   

a)  Lebensgrundlage und Lebensraum 
für Menschen, Tiere, Pflanzen und 
Bodenorganismen 

Mit Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt eine Um-
nutzung eines bereits belasteten Gebiets. Die Änderung 
greift nicht negativ in die bisherigen Lebensraumfunktionen 
für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen ein.   

b) Bestandteil des Naturhaushalts, 
insbesondere mit seinen Wasser- 
und Nährstoffkreisläufen 

Mit Änderung des Flächennutzungsplans können auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung Teilflächen voll-
versiegelt werden, was sich auf den Wasserhaushalt aus-
wirken kann. Bei allen Baumaßnahmen sind Maßnahmen 
zum Schutz des Grundwassers zu beachten und durchzu-
führen. Diese können auf Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung festgelegt werden.  

c) Abbau-, Ausgleichs- und Aufbau-
medium für stoffliche Einwirkungen 
aufgrund der Filter-, Puffer- und 
Stoffumwandlungseigenschaften, 
insbesondere auch zum Schutz 
des Grundwassers 

2.  
Funktion als Archiv der 
Natur- und Kulturgeschichte 

Im Änderungsbereich sind keine Denkmale bekannt. Daher 
wird die Archivfunktion des Bodens durch die Änderung 
des Flächennutzungsplans nicht beeinflusst.  

3. Nutzungsfunktionen 

Die Grünflächen im Änderungsbereich erfüllen Siedlungs- 
und Erholungsfunktion als Sportfläche. Durch die Errich-
tung eines neuen Feuerwehrgerätehauses wird der Ände-
rungsbereich Teilweise in eine Gemeinbedarfsfläche über-
führt, die der Daseinsvorsorge der Bevölkerung dient und 
somit eine Funktion als Standort der öffentlichen Nutzung 
erfüllt. 

 
Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich innerhalb des Änderungsbereichs 
keine Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen.  
 

3.4.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Mit Nichtdurchführung der Planung sind keine Änderungen der Nutzungen und damit 
des Schutzguts Boden zu erwarten.  
 

3.4.5 Bewertung – Schutzgut Boden 

Mit der Nachnutzung einer bereits in Teilen vorbelasteten Fläche wird dem Grund-
satz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden gefolgt. Aufgrund der bestehen-
den Vorbelastungen ist mit keinen erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes 
Boden zu rechnen. 
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3.5 Schutzgut Wasser 

3.5.1 Bewertungskriterien 

Grundwasser 

• Grundwasserbeschaffenheit  

• Grundwasserneubildung, -dynamik 

• Verschmutzungsgefahr des Grundwassers 
 
Oberflächengewässer 

• Selbstreinigungsfunktion Oberflächengewässer 

• Lebensraumfunktion der Gewässer und ihrer Uferbereiche 

• Gewässerbeeinträchtigungen durch ufernahe Nutzung 

• Überschwemmungsgefahr des Plangebiets 
 
Trinkwasserschutzzone 

• Schutzstatus 
 
Das Grundwasser übernimmt eine zentrale Rolle im Naturhaushalt sowie für die 
Trinkwasserversorgung. Seine Beschaffenheit hängt maßgeblich von der geologi-
schen Ausgangslage, den Bodenverhältnissen sowie der Art und Intensität der Flä-
chennutzung ab. Die Grundwasserneubildung und -dynamik sind wichtige Kenngrö-
ßen für die langfristige Verfügbarkeit und Qualität. Flächenversiegelung, Verdichtung 
oder Bodenverunreinigungen können die natürliche Neubildung hemmen und die Ge-
fahr von Verschmutzungen durch Schadstoffe erhöhen. Oberflächengewässer wie 
Bäche, Gräben oder Seen übernehmen vielfältige ökologische Funktionen. Neben ih-
rer Selbstreinigungsfunktion dienen sie als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, ins-
besondere in den Ufer- und Übergangsbereichen. Ufernahe Nutzungen, etwa durch 
Bebauung oder landwirtschaftliche Nutzung, können zu Gewässerbeeinträchtigungen 
führen – etwa durch Erosion, Nährstoffeinträge oder Beeinträchtigung der Uferstruk-
tur. Zudem ist im Rahmen der Planung die potenzielle Überschwemmungsgefahr für 
das Plangebiet zu prüfen und zu bewerten. Befindet sich das Plangebiet innerhalb ei-
ner Trinkwasserschutzzone, gelten erhöhte Anforderungen an den Schutzstatus. Ziel 
ist die Vermeidung von Einträgen schädlicher Stoffe in das Grundwasser. In diesen 
Zonen sind bestimmte Nutzungen oder bauliche Vorhaben nur eingeschränkt oder 
unter besonderen Auflagen zulässig, um die Qualität des Trinkwassers langfristig zu 
sichern. 
 

3.5.2 Basisszenario 

Südwestlich des Änderungsbereichs befindet sich das Wasserschutzgebiet „Gram-
kow-Hohenkirchen“ mit der Schutzzone III, der Änderungsbereich selbst liegt jedoch 
außerhalb des Wasserschutzgebietes. Im Änderungsbereich befinden sich keine Ge-
wässer. 
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Abbildung 13: Plangebiet (rot) außerhalb des südwestlich gelegenen Wasserschutzgebietes  
„Gramkow-Hohenkirchen“; Quelle: Kartenportal Umwelt M-V 2023. 

 

3.5.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Mit Änderung des Flächennutzungsplans kann auf der nachträglichen Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung eine Veränderung des Eintrags ins Grundwasser erfolgen. 
Dies ist mit geeigneten Regen- und Abwasserkonzepten auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung regulierbar. Eine weitere Prognose entfällt aufgrund des Nicht-
vorhandenseins von Gewässern im Plangebiet und des weiteren Untersuchungs-
raums. 
 

3.5.4 Prognose des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 

Eine Prognose entfällt aufgrund des Nichtvorhandenseins von Gewässern im Ände-
rungsbereich und des weiteren Untersuchungsraums. 
 

3.5.5 Bewertung – Schutzgut Wasser 

Eine Beeinträchtigung des Schutzguts Wasser ist mit Änderung des Flächennut-
zungsplans ausgeschlossen.  
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3.6 Schutzgut Fläche 

3.6.1 Bewertungskriterien 

• Größe der zusammenhängen-
den Freiflächen 

• Naturnähe der Freiflächen 

• Belastung der Freiflächen durch 
Luftschadstoffe und Lärm 

• Flächenverbrauch 
 
Freiflächen übernehmen wichtige Funktionen für den Naturhaushalt, das Mikroklima 
sowie die Lebensqualität in Siedlungsräumen. Die Größe zusammenhängender Frei-
flächen ist dabei entscheidend für deren ökologische Wirksamkeit, insbesondere als 
Lebensraum, Frischluftschneise oder Rückzugsort für Flora und Fauna. Je naturnä-
her diese Flächen ausgestaltet sind – etwa mit heimischen Gehölzen, extensiven 
Wiesen oder unversiegelten Böden – desto höher ist ihr Beitrag zur Biodiversität und 
ökologischen Durchlässigkeit. Die Belastung durch Luftschadstoffe und Lärm kann 
die Funktionalität und Aufenthaltsqualität dieser Räume erheblich einschränken. Ins-
besondere in städtischen Gebieten ist auf eine ausreichende Pufferung gegenüber 
verkehrsreichen Straßen oder gewerblichen Nutzungen zu achten. Der Flächenver-
brauch durch Bebauung und Versiegelung stellt ein wesentliches Kriterium bei der 
Bewertung von Eingriffen in bestehende Freiflächen dar. Eine sparsame und flächen-
effiziente Planung trägt zum Erhalt ökologisch wertvoller Strukturen und zur langfristi-
gen Sicherung offener Landschaftsräume bei. 
 

3.6.2 Basisszenario 

Die Fläche des Änderungsbereichs umfasst ca. 1,1 ha, die aktuell als Sportplatz und 
teilweise als Parkplatzfläche genutzt werden. Die Flächen sind durch die angren-
zende Wohnbebauung und Straßenverkehr moderat durch Lärm und Licht belastet. 
Aufgrund der Siedlungsnähe und der Nutzung kann die Fläche nicht als naturnahe 
Fläche definiert werden.   
 

3.6.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Mit Änderung des Flächennutzungsplans werden keine weiteren Flächen in An-
spruch genommen, die Fläche wird nachgenutzt. Durch die Nachnutzung einer be-
reits vorbelasteten Fläche folgt die Gemeinde Zierow dem Prinzip des sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sieht 
das Planungsziel vor, Teilflächen voll zu versiegeln, Biotope anderer Teilflächen um-
zuwandeln und Teilflächen in ihrer bisherigen Nutzung verbleiben zu lassen. Im Zuge 
des Betriebs der geplanten Feuerwehr kann es zu einem Anstieg der Licht- und 
Lärmbelastung auf der Fläche kommen.  
 

3.6.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Im Falle der Nichtdurchführung der Planung sind keine Änderungen der bisherigen 
Nutzung und somit keine Änderungen für das Schutzgut Fläche zu erwarten. 
 

3.6.5 Bewertung – Schutzgut Fläche 

Mit Änderung des Flächennutzungsplans sind Änderungen im Hinblick auf das 
Schutzgut Fläche zu erwarten. Besonders die mögliche Versiegelung auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung wirkt sich negativ auf die Fläche aus. Mit der hier vorlie-
genden Planung handelt es sich jedoch um eine Einrichtung zur allgemeinen Gefah-
renabwehr und eine Nachnutzung einer Fläche in Ortstrandlage. Eine Beeinträchti-
gung des Schutzguts Fläche ist nicht zu erwarten. 
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3.7  Schutzgut Luft und Klima 

3.7.1 Bewertungskriterien 

• Veränderung des Klimas 

• Veränderung der  
lufthygienischen Situation 

• Vegetation als klima- und  
lufthygieneregulierende Fakto-
ren 

• Klimawandel 

• Bioklimatische  
Be- und Entlastungspotentiale 

 
Luft und Klima sind zentrale Umweltfaktoren, die sowohl die Lebensqualität des Men-
schen als auch die Funktionsfähigkeit von Ökosystemen maßgeblich beeinflussen. 
Veränderungen des lokalen Klimas – etwa durch Bebauung, Versiegelung oder den 
Verlust vegetationsgeprägter Flächen – können zu einer Erhöhung der Umgebungs-
temperaturen und einer veränderten Luftzirkulation führen. Dies wirkt sich unmittelbar 
auf das städtische Mikroklima und die thermische Belastung in Siedlungsräumen aus. 
Die lufthygienische Situation wird stark durch Emissionen aus dem Verkehrssektor, 
gewerblichen Quellen und Heizungsanlagen geprägt. Eine Verschlechterung der Luft-
qualität kann gesundheitliche Risiken erhöhen und die Aufenthaltsqualität insbeson-
dere in dicht besiedelten Gebieten mindern. Vegetationsflächen übernehmen hierbei 
eine wichtige ausgleichende Funktion: Sie wirken temperaturregulierend, filtern 
Schadstoffe aus der Luft und fördern die Luftbewegung, insbesondere in Form von 
Kalt- und Frischluftentstehung. Mit dem fortschreitenden Klimawandel gewinnen biokli-
matische Be- und Entlastungspotentiale zunehmend an Bedeutung. Dabei spielt die 
räumliche Verteilung von Grün- und Freiflächen ebenso eine Rolle wie deren Vegeta-
tionstypen und Durchlüftungswirkung. Maßnahmen zur Klimaanpassung sollten daher 
gezielt auf die Förderung klima- und lufthygieneregulierender Faktoren ausgerichtet 
sein, um städtische Hitzeinseln zu reduzieren und gesundheitsfördernde Wohnverhält-
nisse zu erhalten. 
 

3.7.2 Basisszenario 

Das Klima im Änderungsbereich ist überwiegend atlantisch-maritim geprägt. Die vor-
herrschenden Windrichtungen stammen aus dem Westen. Im Änderungsbereich ist 
die natürliche Kaltluftentwicklung durch bestehende Teilversiegelungen und Boden-
verdichtungen bereits geringfügig beeinträchtigt. Prägende Vegetationsflächen befin-
den sich im zentralen Teil des Änderungsbereichs in Form von Grünland sowie als 
Gehölzstrukturen am östlichen und nördlichen Teil der Fläche, die insbesondere durch 
Verschattung zur lokalen Kleinklimaregulierung beitragen.  
 

3.7.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Die im Änderungsbereich vorgesehene Bebauung führt nicht zu einer Unterbrechung 
eines Frischluftkorridors oder zur Zerstörung eines Frischluftentstehungsgebietes. 
Durch obligatorisch notwendige Einhaltung einschlägiger Gesetze, Normen, Verord-
nungen und Richtlinien bei der Planung des vorgesehenen Gebäudes auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung ist eine ausreichende Berücksichtigung des Schutzgutes 
Klima und Luft gewährleistet. 
 

3.7.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Die Nichtdurchführung der Planung hätte keine Entwicklungen für das Schutzgut Luft 
und Klima zur Folge. 
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3.7.5 Bewertung – Schutzgut Klima und Luft 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans sind keine signifikanten Änderungen für 
das Schutzgut Luft und Klima verbunden.  
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3.8 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

3.8.1 Bewertungskriterien 

• Vorhandensein schützenswerter oder geschützter Kultur- und Sachgüter 
 
Kultur- und Sachgüter sind bedeutende Zeugnisse historischer Entwicklungen und 
identitätsstiftende Elemente der gebauten und gestalteten Umwelt. Dazu zählen 
denkmalgeschützte Bauwerke, archäologische Fundstellen sowie sonstige schüt-
zenswerte Objekte. Eingriffe in diese Strukturen – etwa durch bauliche Überfor-
mung, Erschütterungen oder Veränderungen im direkten Umfeld – können deren 
Substanz oder Wirkung erheblich beeinträchtigen. Frühzeitige Erfassungen und Be-
rücksichtigungen im Planungsprozess ist daher wesentlich für ihren Schutz und Er-
halt. 
 

3.8.2 Basisszenario 

Im Änderungsbereich befinden sich nach bisherigem Kenntnisstand keine Denkmale. 
 

3.8.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Im Änderungsbereich befinden sich nach bisherigem Kenntnisstand keine Denkmale. 
Eine Prognose entfällt damit. Sollten bei den Bauarbeiten Funde von Denkmälern 
nach § 2 DSchG M-V gefunden werden, sind besondere Maßnahmen nach § 11 
DSchG M-V anzuwenden und durchzuführen.  
 

3.8.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Im Änderungsbereich befinden sich nach bisherigem Kenntnisstand keine Denkmale. 
Eine Prognose entfällt damit. 
 

3.8.5 Bewertung – Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Im Änderungsbereich befinden sich nach bisherigem Kenntnisstand keine Denkmale. 
Eine Bewertung entfällt damit. 
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3.9 Schutzgut Landschaft/Ortsbild 

3.9.1 Bewertungskriterien 

• Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie Natürlichkeit 

• Charakter/Erkennbarkeit 

• Erholung 
 
Das Landschafts- und Ortsbild beschreibt die sichtbare Erscheinung und Eigenart 
eines Raumes, die sich aus der Kombination natürlicher Gegebenheiten und 
menschlicher Einflüsse ergibt. Geprägt wird es durch Elemente wie Relief, Vegeta-
tion, Gewässer, landwirtschaftliche Nutzung sowie bauliche Strukturen. Für die Be-
wertung sind insbesondere Vielfalt, Eigenart, Schönheit und Natürlichkeit der Land-
schaft entscheidend. Die Vielfalt ergibt sich aus der Anzahl und Ausprägung land-
schaftsstrukturierender Elemente sowie unterschiedlichen Nutzungsformen. Eigen-
art und Schönheit beziehen sich auf charakteristische Landschaftsmerkmale, wie ty-
pische Formen, Materialien oder räumliche Gliederungen, die einem Gebiet einen 
besonderen Ausdruck verleihen. Die Natürlichkeit eines Landschaftsraumes wird 
unter anderem anhand des Erhalts traditioneller Biotopstrukturen, der Eingriffsinten-
sität sowie der Präsenz technischer Anlagen beurteilt. Darüber hinaus spielt das Er-
holungspotenzial eine wichtige Rolle, insbesondere im Hinblick auf Erreichbarkeit, 
Aufenthaltsqualität und die visuelle Wirkung des Raumes. 
 

3.9.2 Basisszenario 

Die Fläche des Änderungsbereichs stellt sich als Sportplatz in Siedlungsnähe mit 
wenig charakteristischen Eigenschaften und wertgebenden oder seltenen Land-
schaftselemente dar. Es befinden sich darüber hinaus keine Geländereliefs, Gewäs-
ser oder bauliche Strukturen innerhalb der Fläche. Die einzigen landschaftsbildwirk-
samen Elemente sind die Hybridpappeln, welche das Vorhabengebiet östlich und 
nördlich zu der umgebenden Ackerlandschaft abgrenzt. Die Fläche fügt sich damit 
als Siedlungsfläche in das umgebende Landschaftsbild ein. Aktuell erfüllt der Ände-
rungsbereich eine Erholungsfunktion als Sport- und Festplatz der Gemeinde Zierow. 

 

3.9.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Mit Änderung des Flächennutzungsplans und der damit einhergehenden verbindli-
chen Bauleitplanung ergeben sich zwei wesentliche Änderungen in Bezug auf das 
Landschafts- und Ortsbild. Zum einen entsteht mit dem Feuerwehrgebäude, welches 
die Fläche zur Straße einnimmt. Im nördlichen Bereich der Fläche bleibt eine Teilflä-
che zur Nutzung als Sport- und Festplatz erhalten. Zum anderen kommt es zur Um-
wandlung der Windschutzpflanzungen, welche die Fläche östlich und nördlich umge-
ben, in eine naturnahe Feldhecke. Die Vielfalt, Eigenheit und Natürlichkeit, sowie der 
Charakter und Erkennbarkeit der Fläche wird sich ändern, in ihrer Gesamtwirkung je-
doch gleichbleiben. Die bisherigen Erholungsfunktionen der Fläche verbleiben, wer-
den flächenmäßig jedoch beschränkt.  
 

3.9.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Eine Nichtdurchführung der Planung hätte keine Auswirkungen auf das Schutzgut 
Landschafts- und Ortsbild. Die Windschutzpflanzung aus Hybridpappeln würde im 
Sinne der Gefahrenabwehr abgenommen werden, da diese altersbedingte Schäden 
aufweisen.  
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3.9.5 Bewertung – Landschaft/Ortsbild 

Die Änderung des Flächennutzungsplans ist demnach nicht als erhebliche Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes zu werten. Durch die Lage des Änderungsbe-
reichs am Ortsrand von Zierow werden keine unbelasteten Bereiche in freier Land-
schaft überplant, sondern ein bereits vorbelasteter, siedlungsnaher Bereich. 
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3.10 Wechselwirkungen der Umweltauswirkungen einzelner Schutzgüter 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7i BauGB sind im Rahmen der Umweltprüfung die Wechsel-
wirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes zu berücksichti-
gen. Wie den einzelnen Schutzgutkapiteln entnommen werden kann, erfüllen be-
stimmte Strukturen im Plangebiet vielfältige Funktionen. Umweltfachliche Entwick-
lungsziele und Wirkungen auf die Schutzgüter können sich gegenseitig sowohl posi-
tiv als auch negativ verstärken oder abschwächen.  
 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind durch Versiegelungen Wechsel-
wirkungen zwischen den Schutzgütern Boden, Wasser und Klima möglich. Insbeson-
dere können Versiegelungen die Versickerungsfähigkeit sowie den Wasserhaushalt, 
die Kaltluftentstehung und das Mikroklima beeinflussen. Aufgrund der geringen Flä-
chengröße und der niedrigen Bedeutung der Fläche für die aktuelle Kaltluftentwick-
lung werden diese Effekte jedoch als gering eingeschätzt. 
 
Auch zwischen den Schutzgütern Fläche, Pflanzen, Tiere und Biodiversität bestehen 
Wechselwirkungen. Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wird eine Windschutz-
pflanzung in eine naturnahe Hecke umgewandelt. Unter Einhaltung der im Umwelt-
bericht zur verbindlichen Bauleitplanung und im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
genannten Maßnahmen ist nicht mit dem Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 
44 BNatSchG zu rechnen. Daher sind auch hier die Auswirkungen als gering zu be-
werten. Insgesamt ist angesichts der bestehenden anthropogenen Vorbelastung des 
Plangebiets von insgesamt geringen Wechselwirkungen zwischen den betroffenen 
Schutzgütern auszugehen. 
 

3.11 Störfälle 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im planungsrelevanten Umfeld keine Störfall-
betriebe vorhanden. Darüber hinaus gehen bei Umsetzung der Planungsziele auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung keine Wirkfaktoren vom Plangebiet aus, wel-
che erheblich Auswirkungen auf Störfallbetriebe haben können.  
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4. Entwicklungsprognose zum Umweltzustand 

4.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Planungsdurchführung 

Erschließung 
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Straße „Am Grundbarg“. In den 
zeichnerischen Festsetzungen sind ebenfalls Ein- und Ausfahrtsbereiche markiert. 
Es sind Ein- und Ausfahrten zu den Stellplätzen vorgesehen, sowie die Feuerwehr-
Alarm-Ausfahrt.  
 
Baubedingte Wirkungen 
Baubedingt kommt es auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu Eingriffen in 
folgende Biotoptypen: 
 

• PZO Sportplatz, 

• PHZ Siedlungshecke, 

• PEU teilversiegelte Freifläche, 
 

Diese Eingriffe in Natur- und Landschaft sind kompensationspflichtig. Die Pappeln in 
der Windschutzpflanzung sind bereits abgängig bzw. weisen Kronenschäden auf. Im 
Zuge des Vorhabens soll die Windschutzpflanzung gemäß Maßnahme 2.25 HZE MV 
zu einer naturnahen Feldhecke umgestaltet werden. Es finden keine Abrissarbeiten 
statt.  
 
Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen 
Die mit der Planumsetzung, auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, einherge-
henden anlage- und betriebsbedingten Wirkungen entsprechen einer Sondernut-
zung, die einem ordnungsgemäßen Einsatz- und Übungsdienst der Feuerwehr ent-
spricht. Die Frequentierung des Plangebietes durch den Menschen wird sich dabei 
nicht erhöhen, da das Plangebiet schon jetzt uneingeschränkt und regelmäßig von 
Menschen frequentiert wird. 
 
Vermeidung und Verminderung erheblicher Beeinträchtigungen 
Folgende Gesichtspunkte zielen auf die Vermeidung von Eingriffen bzw. Verbesse-
rung des Status Quo: 
 

• Die vorgesehenen Sondernutzungen werden auf eine Tiefe von 40 m be-
schränkt, der nördliche Teil des Plangebietes bleibt als Spiel- und Sportfläche 
erhalten. 

• Die mögliche Bebauung wird durch Baugrenzen festgesetzt. 

• Die Erhaltung der westlichen Siedlungshecke sowie vorhandener Einzelbäume 
am südöstlichen Plangebietsrand sind festgesetzt. 

• Die Windschutzpflanzung wird zu einer mehrreihigen Baumhecke umgebaut 
und erhöht damit ihre ökologische Wertigkeit. 

 
Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 
Die Beseitigung von Bauabfällen und Abfällen im Betrieb wird innerhalb der Begrün-
dung zum Bebauungsplan Nr. 17 der Gemeinde Zierow in Kapitel 7.3.5 beschreiben. 
Den daraus resultierenden Vorgaben ist aus dem Umweltbericht nichts hinzuzufü-
gen. Die Vorgaben zu Abfällen sind zu befolgen. 
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Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe und die Umwelt 
Mit der Nachnutzung der Fläche sind keine hervorzuhebenden Risiken für die 
menschliche Gesundheit verbunden. Ebenso besteht keine Betroffenheit für das kul-
turelle Erbe.  
 
Kumulierung mit anderen Projekten 
Nach aktuellem Kenntnisstand sind keine anderen Projekte bekannt, die eine kumu-
lierende Wirkung mit der vorliegenden Planung haben. 
 
Auswirkungen der Planung auf das Klima 
Durch die Nachnutzung einer vorgenutzten Fläche sind unter Beachtung der festge-
setzten Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft keine beachtenswerten Auswirkungen auf das Klima zu erwarten.  
 
Eingesetzte Techniken und Stoffe 
Für die Anlage der Gebäude und Nebenanlagen werden, auf Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung, die geltenden gesetzlichen und technischen Vorschriften be-
achtet. Das Nutzungskonzept sieht vor, für Grundstückszufahrten, Stellplätze und de-
ren Zufahrten möglichst wasserdurchlässige Materialien zu verwenden.  Von negati-
ven Beeinträchtigungen bzgl. eingesetzter Techniken und Baustoffen wird daher 
nicht ausgegangen.  
 

4.2 Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes bei  
Nichtdurchführung 

Ohne Änderung des Flächennutzungsplans ist davon auszugehen, dass die vorhan-
denen vielfältigen Nutzungen durch den Menschen (Sport, Parken) beibehalten wer-
den. Die Auswirkungen bzw. Entwicklung des Änderungsbereichs bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung wurde schutzgutbezogen betrachtet. 
 

4.3 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Standortwahl 
Die Gemeinde Zierow nutzt die Möglichkeit der Nachnutzung einer vorgenutzten Flä-
che angrenzend an den Ortskern. Dies ist grundsätzlich der Ausweisung neuer Flä-
chen in der freien Landschaft vorzuziehen. Eine tiefergehende Alternativenprüfung 
findet nicht statt.  
 
Städtebauliche Konzeption 
Das der Planung zugrunde liegende städtebauliche Konzept auf Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung sieht die Errichtung eines Feuerwehrgebäudes mit den Funkti-
onsbereichen Fahrzeughalle für 3 Fahrzeuge, Umkleide- und Sanitärräume, Büros 
sowie ein Schulungs- und Aufenthaltsraum mit Küche vor. Zur Feuerwache gehören 
neben dem Feuerwehrgebäude auch die Stellplätze für die Einsatzkräfte, ein Wasch-
platz sowie ein kleiner Übungsplatz. Das Plankonzept beinhaltet die Festsetzung ei-
nes Sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“. Zulässig sind 
Gebäude und bauliche Anlagen, die dem Nutzungszweck der Feuerwehr dienen. In 
dem Feuerwehrgebäude sind auch Räumlichkeiten zulässig, die der Gemeinde zur 
Durchführung aller gemeindlichen und gesellschaftlichen Aufgaben, Veranstaltungen 
und Bildungsmaßnahmen dienen sowie dazugehörige Nebenanlagen innerhalb und 
außerhalb des Gebäudes. Weiterhin werden öffentliche Grünflächen mit der Zweck-
bestimmung „Spiel- und Sportfläche“ sowie Verkehrsflächen festgesetzt. Die funktio-
nale Verbindung der Festwiese mit den Sanitärräumen und dem Küchenbereich mit 
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Ein- und Ausgabebereichen verbessert deutlich die Qualität von sozialen, gemeindli-
chen und kulturellen Veranstaltungen in diesem Bereich. 
 
Vermeidungsgebot 
Gemäß § 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffes verpflichtet, vermeidbare 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen 
sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten 
Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft zu erreichen, gegeben sind. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden 
werden können, ist dies zu begründen. 
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5. Zusätzliche Angaben 

5.1 Technische Verfahren sowie Hinweise auf Schwierigkeiten 

Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 
Im Umweltbericht erfolgt eine Betrachtung der Umweltbelange nach §§ 2 Abs. 4 und 
1. Abs. 6 Nr. 7 und ergänzend nach § 1a BauGB. Hierbei werden die einzelnen 
Schutzgüter, bezogen auf die Bestandssituation (Basisszenario), untersucht und an-
schließend wird eine Prognose für die Entwicklung mit Umsetzung der Planungsziele 
erstellt. 
 
Umfang und Detaillierung orientieren sich dabei problembezogen an der vorliegen-
den Planungsaufgabe und dem gegenwärtigen Wissensstand. Zur Bestandserfas-
sung fanden Ortsbegehungen statt. Zusätzlich wurden Luftbilder und Kartenmateria-
lien ausgewertet.  
 
Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 
Die Baumerfassung erfolgt auf Grundlage der vorliegenden Vermessung. Spezielle 
Schwierigkeiten bei der Zusammensetzung der Unterlagen bestanden nicht.  
 

5.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Gemäß § 4c BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, die erheblichen Umweltauswir-
kungen, die aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne entstehen, zu überwachen, 
um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln 
und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.  
 
Des Weiteren sind laut Anlage 1 BauGB (Nr. 3 b) eine Beschreibung geplanten Maß-
nahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bau-
leitplans auf die Umwelt unter zusätzlichen Angaben in den Umweltbericht aufzuneh-
men. Dies erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und ist dem Umweltbe-
richt zum Bebauungsplan Nr. 17 der Gemeinde Zierow zu entnehmen.  
 
Allgemein dient eine Überwachung der Umwelt insbesondere der Feststellung von er-
heblichen, unvorhergesehenen nachteiligen Umweltauswirkungen. Da durch die Ände-
rung des Flächennutzungsplans keine Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind, 
können Maßnahmen, die der Überwachung dienen, unterbleiben.  
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6. Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Der Umweltbericht als gesonderter Teil der Begründung legt die Belange des Natur- 
und Umweltschutzes dar. Gemäß § 2 Abs. 4 und § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB wurden die 
Resultate der Umweltprüfung aufgezeigt. Für die 6. Änderung des Flächennutzungs-
plans im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 17 der Gemeinde Zierow wur-
den innerhalb des Umweltberichtes die ermittelten voraussichtlichen Umweltauswir-
kungen auf Grundlage der Anlage 1 des BauGB beschrieben und bewertet. 
 
Anlass für die Erstellung des vorliegenden Umweltberichtes gibt die Notwendigkeit 
des Neubaus eines Feuerwehrgebäudes im Ort Zierow im Landkreis Nordwestmeck-
lenburg. Mit der Erstellung des B-Plans Nr. 17 „Neue Feuerwache Zierow“ und der 
einhergehenden Änderung des Flächennutzungsplans möchte die Gemeinde die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen, um auch in Zukunft einen ordnungsge-
mäßen Einsatz- und Übungsdienst zu gewährleisten. Die einzige Möglichkeit, die 
Feuerwache Zierow den personellen und feuerwehrtechnischen Anforderungen an-
zupassen, ist ein Neubau.  
 
Der Großteil des Änderungsbereichs stellt sich als Sportplatzfläche dar. Diese wird 
im Norden und Osten der Fläche von einer Windschutzpflanzung eingefasst. Eine 
Siedlungshecke im Süden der Fläche grenzt die Fläche teilweise zur anschließenden 
Straße ab. 
 
Mit dem Umweltbericht wurde geprüft, ob von der 6. Änderung des Flächennutzungs-
plans im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 17 erhebliche, nachteilige 
Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. Aufgrund der Lage des Änderungs-
bereichs nahe des Siedlungsraumes und der vorherigen Nutzung sind in den überge-
ordneten naturschutzrechtlichen Fachplanungen für den Bereich kaum umweltbezo-
gene Ziele festgelegt bzw. spezifische Aussagen getroffen worden. Es sind keine na-
tionalen oder internationalen Schutzgebiete von der Planung betroffen.  
 
Im Geltungsbereich befinden sich nach § 18 NatSchAG M-V geschützte Bäume, die 
auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung erhalten bleiben sollen.  
 
Innerhalb des Plangebietes sind gemäß § 20 NatSchAG M-V keine gesetzlich ge-
schützten Biotope vorhanden.  
 
Die Umweltbelange wurden im Umweltbericht der 6. Änderung des Flächennutzungs-
plans im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 17 ausführlich beschrieben 
und berücksichtigt. Es wurden die Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Pflan-
zen, Tiere, biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaft sowie 
Kultur- und Sachgüter untersucht. Im Wesentlichen werden durch das Vorhaben 
Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser durch Bodenversiegelung und 
die damit verbundenen Veränderungen des Wasserhaushaltes verursacht. Mit erheb-
lichen Beeinträchtigungen durch die mit dem Bebauungsplan Nr. 17 verfolgten Pla-
nungsabsichten auf die Umwelt bzw. die benannten Schutzgüter ist nicht zu rechnen. 
Mit der Umsetzung der Planungsziele auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung er-
folgt im Wesentlichen teilweise eine Nachnutzung einer bestehenden Sportplatzflä-
che in Ortsrandlage.  
 
Im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 17 wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbei-
trag erstellt, welcher bei Umsetzung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen und bei 
Bedarf auch vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen das Eintreten von 
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Verbotstatbeständen ausschließt. Diese sind auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung eingehend beschrieben und bilanziert.  
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Eingriffe in Natur und Land-
schaft durch die Wahl eines vorbelasteten Standortes verringert werden.  
 
Aufgrund der dargestellten Argumentation verbleiben aus naturschutzfachlicher Sicht 
keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Umweltbelange durch die 6. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Gemeinde Zierow.  
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LINFOS-Datenportal: www.gaia-mv.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zierow, den .......................... 

Bürgermeister 
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Anlage I: Gesetzlich Geschützte Biotope 
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Anlage II: Biotopkartierung 
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Gemeinde Zierow 

 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes 

i.Z.m. dem B- Plan Nr.17 „Neue Feuerwache Zierow“ 

 
 

Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB der eingegangenen Stellungnahmen  

im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 

 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 

Nicht abgegeben wurden Stellungnahmen folgender TÖB: 

04 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 

08 Zweckverband Wismar 

 

Eine Abgabe der Stellungnahme der e.dis AG erfolgte im Rahmen des B-Planverfahrens. Es wurden keine Bedenken geäußert. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und finden Beachtung. 
 
 
 
 
Keine Bedenken. Keine Abwägung nötig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise und Anregungen der unteren Wasserbehörde werden in der Planung 
des B- Planes berücksichtigt. 
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Keine Bedenken. Keine Abwägung nötig. 
 
 
Der Hinweis zur Berücksichtigung immissionsschutzrechtlicher Belange auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung wird beachtet. 
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Keine Bedenken. Keine Abwägung nötig. 

 
 
Artenschutzrechtliche Anforderungen finden Beachtung auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwände zur Planänderung 
 
 
keine Einwände 
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Keine Bedenken. Keine Abwägung nötig. 
Der Hinweis, dass sich das Plangebiet im Bereich des Flurneuordnungsverfahrens 
befindet, wird zur Kenntnis genommen und ist der Gemeinde bekannt. 
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Keine Betroffenheit 
Die untere Naturschutzbehörde ist am Planverfahren beteiligt und hat keine Bedenken 
geäußert. 
 
 
keine wasserwirtschaftlichen Bedenken gegen das Vorhaben 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. Sie sind inhaltlicher 
Bestandteil im verbindlichen Bauleitplan (Bebauungsplan Nr. 17), der mit der vorliegenden 
6. Änderung des FNP im Zusammenhang steht. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Immissions- und Klimaschutz, insbesondere zu den Anlagen, die  
nach dem BImSchG genehmigt bzw. angezeigt wurden, werden zur Kenntnis ge- 
nommen und beachtet.  
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Das Vorhaben ist mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landes- 
planung vereinbar. 
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Keine Bedenken. Keine Abwägung nötig. 
Es befinden sich innerhalb des Änderungsbereiches keine Festpunkte der amtlichen 
geodätischen Grundlagennetze des Landes MV. 
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Keine Bedenken. Keine Abwägung nötig. 
 
Der Hinweis, dass das LPBK M-V für das Vorhaben nicht zuständig ist, wird zur  
Kenntnis genommen.  
Der Landkreis ist am Planverfahren beteiligt worden und hat keine Bedenken geäußert. 
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Keine Betroffenheit 
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Keine Bedenken. Keine Abwägung nötig. 
 
Innerhalb des Änderungsbereiches befinden sich keine Versorgungsanlagen und 
Planungen der WEMACOM.  
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Die Abgabe der Stellungnahme der e.dis AG erfolgte im Rahmen des B-
Planverfahrens. Es wurden keine Bedenken geäußert. 
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Keine Bedenken. Keine Abwägung nötig. 
Eine Neuverlegung von Telekommunikationslinien ist zurzeit nicht geplant. 
Die detaillierte Stellungnahme zum Bebauungsplan, der mit der F-Planänderung im 
Zusammenhang steht, wird im Rahmen des B-Planverfahrens berücksichtigt.  
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Keine Bedenken. Keine Abwägung nötig. 
Derzeit werden durch die Gasversorgung Wismar Land GmbH innerhalb des 
Änderungsbereiches keine Leitungen und Anlagen betrieben oder geplant. 
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Nachbargemeinden 

 

Von den 3 Nachbargemeinden  

1. Hansestadt Wismar   

2. Gemeinde Hohenkirchen    

3. Gemeinde Gägelow  

     

   

haben zum Zeitpunkt der Prüfung zwei Gemeinden eine Stellungnahme abgegeben. 
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Die Hansestadt Wismar stimmt dem Vorentwurf der 6. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Zierow zu.  
Die Zustimmung der Hansestadt Wismar wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Hohenkirchen äußert keine Anregungen oder Bedenken zur 6. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Zierow. 
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Bürgerbeteiligung - Öffentliche Auslegung vom 08.08.2022 – 09.09.2022 

 

Während der öffentlichen Auslegung wurden von Bürgern keine Hinweise oder Anregungen geäußert. 
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